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31. Änderung des Flächennutzungsplanes und zugehöriger Bebauungsplan Nr. 
142 „Freiflächenphotovoltaikanlagen an der A92, Projektzone Mitte"; 
Würdigung Stellungnahme Autobahn GmbH 
 
 
Sachverhalt: 
 
Stellungnahme Autobahn GmbH vom 19.01.2026 
 

 
          

 
Würdigung: 
 
Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

Im rechtskräftigen Flächennutzungsplan der Gemeinde sind die 40 m - Anbauverbotszone 
sowie die 100 m - Anbaubeschränkungszone entlang der A9 bzw. der A92 an keiner Stelle 
im gesamten Geltungsbereich dargestellt. Eine singuläre und nur ausschnittweise 
nachrichtliche Übernahme beider Zonen in die aktuelle Planzeichnung der 31. Änderung des 
Flächennutzungsplanes erscheint daher nicht zielführend und dem Charakter des 
Flächennutzungsplanes als zusammenfassende räumlichen Planungsstufe nicht 
entsprechend. Die 40 m - Anbauverbotszone sowie die 100 m - Anbaubeschränkungszone 



sind aber im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 141 dargestellt. Die Zonen sind 
daher ausreichend im Rahmen der Bauleitplanungen berücksichtigt. Von einer Aufnahme in 
den Flächennutzungsplan wird daher abgesehen. 

Der Hinweis zu den erheblichen Lärm- und sonstigen Immissionen in unmittelbarer 
Autobahnnähe wird zu Kenntnis genommen. Da es sich um die Bauleitplanung für 
Photovoltaikflächen handelt, die nicht schutzbedürftig sind, bedarf es keiner planerischen 
Berücksichtigung. 

 
Diskussionsverlauf: 
 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 

  nein  ja   

      
Gesamtkosten: € 

 
  

      
Haushaltsmittel im laufenden Haushaltsjahr sind bereitgestellt und verfügbar:  
      

 nein  ja,  € 
 

Haushaltsstelle: 6101 
6555 

      
Falls nein, sind außerplanmäßige Mittel erforderlich?  

      
 nein  ja,  €       Haushaltsstelle:       

      
Jährliche Folgekosten:   nein  ja, voraussichtliche Höhe €       

      

Gegenfinanzierung / 
Zuschüsse: 

 nein  ja, voraussichtliche Höhe €       

      
Ergänzende Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen:   

      

Die Beauftragung eines Planungsbüros erfolgt nach Prüfung der Angebote. 

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Würdigung der Stellungnahme gemäß dem Sachvortrag. 
Eine Änderung des Flächennutzungsplanes und des Bebauungsplanes ist nicht erforderlich. 
 
 
Beratungsergebnis: 
 

 
Abstimmungs- 

Ergebnis 
 

 
 

: 

zugestimmt abgelehnt lt. Beschlussvor-
schlag 

Abweich. Beschluss 
(Rücks.) 

 
 
 
 


